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§ 1 Gegenstand und Gang der Untersuchung 

„Die Deutsche Rechtswissenschaft steht seit geraumer Zeit im Zeichen der 
,Konkretisierung'", konstatierte Karl Engisch im Vorwort zu seiner grundle-
genden Monographie „Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswis-
senschaft unserer Zeit"1. Seit dem ersten Erscheinen seiner Schrift im Jahr 1953 
ist nun mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen, doch die Faszination der 
Konkretisierung ist ungebrochen.2 Dies gilt vor allem für die richterliche 
Normkonkretisierung. Sie bezeichnet nach wie vor ein Grundphänomen konti-
nentaleuropäischer Rechtsordnungen und ist Gradmesser für Anspruch und 
Wirklichkeit parlamentarischer Gesetzgebung: Je größer die Diskrepanzen 
zwischen angestrebtem Kodifikationsideal und realer Leistungsfähigkeit geset-
zesförmiger Rechtsetzung, je größer also die viel beschworene „Not des Ge-
setzgebers"3, umso größer ist auch die praktische Bedeutung richterlicher 
Normkonkretisierung. In gewaltenteiligen Rechtsordnungen bilden Grundsatz 
und Grenzen richterlicher Normkonkretisierung daher ein Dauerthema, das 
sich in der Zeit entwickelt und mit veränderten Rechtsetzungsaufgaben auch 
immer wieder neu zu diskutieren ist. 

Diese sich in der Zeit verändernden Rechtsetzungsaufgaben mögen schon für 
sich Grund genug sein, in gehörigem Abstand zur Monographie von Karl En-
gisch eine zweite Bestandsaufnahme zu wagen. Hierfür spricht ein Weiteres: 
Ging es Karl Engisch vor allem um eine Beschreibung des Phänomens des Kon-
kreten, zumal zur Rehabilitierung des Konkreten nach seiner Vereinnahmung 
durch die nationalsozialistische Rechtsideologie,4 hat die aktuelle Rechtswis-
senschaft weiter gehende Gründe, sich mit der Konkretisierung zu befassen. 
Hierzu zählen vor allem die Klärung der verfassungsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen richterlicher Konkretisierung, und zwar auch und gerade mit Blick auf 
das Privatrecht, die Einbindung der Konkretisierung in das aktuelle Methoden-
verständnis und die Bewältigung der europäischen Dimension der Konkretisie-
rung. 

Gerade im Privatrecht werden diese veränderten Erwartungen an eine Theo-
rie der Normkonkretisierung besonders sichtbar. Hier waren es zunächst und 

1 K. Engisch, Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit, 
1953 (2. Aufl. 1968). 

2 Siehe etwa zur „Begriffskarriere" der Konkretisierung F. Müller,,Richterrecht', S. 46. 
3 F. Ossenbühl, Die Not des Gesetzgebers im wissenschaftlich-technischen Zeitalter, 2000. 
4 Hierzu noch unten, §2 I. 2. und 3. 
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vor allem die privatrechtlichen Generalklauseln wie insbesondere §242 BGB, 

die die Fragen nach Zulässigkeit und Zweckmäßigkeit richterlicher Normge-

bung aufgeworfen haben. Mit der Schuldrechtsreform5 haben inzwischen einige 

der unter dem Dach dieser Generalklauseln entwickelten Rechtsregeln zurück 

ins Gesetz gefunden, wie beispielsweise die Regeln über den Wegfall der Ge-

schäftsgrundlage (§313 BGB n.F.).6 Im Gegenzug sind der Rechtsprechung 

neue Konkretisierungsaufträge erteilt worden; so soll die nähere Konturierung 

der vorvertraglichen Haftung (§311 Abs. 2 BGB n.F.) sowie der Haftung wegen 

Verletzung vertraglicher Schutzpflichten (§§282, 324 BGB n.F.) auch weiterhin 

der Rechtsprechung zugewiesen bleiben.7 Die Schuldrechtsreform belegt daher 

besonders anschaulich, dass die richterliche Konkretisierungskunst längst zu ei-

ner festen Größe gesetzgeberischer Erwartungen geworden ist. Darüber hinaus 

spiegelt die Schuldrechtsreform aber auch aus einem weiteren Grund die aktuel-

le Bedeutung richterlicher Normkonkretisierung zur Bewältigung der Rechts-

etzungsaufgaben im Privatrecht wider: Sie dient der Umsetzung mehrerer EG-

Richtlinien.8 Damit stellt sich nun mit aller Deutlichkeit auch in Kernmaterien 

des Privatrechts - etwa bei der Inhaltskontrolle vorformulierter Verbraucher-

verträge9 oder beim kaufrechtlichen Gewährleistungsrecht10 - die Frage nach 

Grundsatz und Grenzen richterlicher Normkonkretisierung in der supranatio-

nalen Rechtsordnung. 

5 Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26.11.2001 (BGBl. I S. 3138). 
6 Vgl. die Begründung des RegE, BT-Drs 14/6040, S. 174 ff. Weitere Beispiele sind die Kodifi-

kation des Kündigungsrechts aus wichtigem Grund bei Dauerschuldverhältnissen (§314 BGB 
n. F.), der Haftung bei Vertragsanbahnung (§311 Abs. 2 BGB n.F.) und der positiven Forderungs-
verletzung (§§241 Abs.2, 280 BGB n.F.) sowie der Grundsätze über die Entbehrlichkeit von 
Mahnung oder Nachfristsetzung bei ernsthafter und endgültiger Leistungsverweigerung (§ 323 
Abs.2 Nr. 1 BGB n.F.); hierzu noch eingehend unten, §4 V. 2. a). 

7 Siehe zu §311 BGB n.F. Begründung des RegE, BT-Drs. 14/6040, S. 162f.; zur Bestimmung 
der Unzumutbarkeit bei §§282, 324 BGB n.F. Begründung des RegE, BT-Drs. 14/6040, S. 142: 
der Rechtsprechung als „Wertungsfrage" zugewiesen. Ein weiteres Beispiel ist § 323 Abs. 2 Nr. 3 
BGB n.F.; hierzu Begründung des RegE, BT-Drs. 14/6040, S. 186; zu § 314 S. 1 BGB n.F. siehe Be-
gründung des RegE, BT-Drs. 14/6040, S. 178. 

8 Richtlinie 1999/44/EG zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garan-
tien für Verbrauchsgüter, ABl.EG 1999 Nr. L 171 /12, umzusetzen bis zum 31.12.2001; Richtlinie 
2000/35/EG zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr, ABl.EG 2000 Nr. L 
200/35, umzusetzen bis zum 7.8.2002; Richtlinie 2000/31 /EG über den elektronischen Ge-
schäftsverkehr, ABl.EG 2000 Nr. L 178/1, umzusetzen bis zum 16.1.2002; außerdem dient sie 
der Inkorporierung und Anpassung des AGBG zur Umsetzung der Richtlinie 93/13/EWG über 
missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen, ABl.EG 1993 Nr. L 95/29, umzusetzen bis 
zum 31.12.1994. 

9 §307 BGB n.F. ( §9 AGBG a.F.) dient der Umsetzung von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 93/13/ 
EWG über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen, ABl.EG 1993 Nr. L 95/29. 

10 §§433ff. BGB n.F. dienen der Umsetzung von Art .2 und 3 der Richtlinie 1999/44/EG zu 
bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter, 
ABl.EG 1999 Nr. L 171/12. 
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Richterliche Normkonkretisierung im Privatrecht befindet sich also im Span-
nungsfeld verschiedener Erwartungen. Verfassungsrechtlich ist zu klären, unter 
welchen Bedingungen die Verlagerung von Rechtsetzungsaufgaben auf die 
Rechtsprechung zulässig ist und welchen Anforderungen an verfassungsgemä-
ße Regelbildung die Rechtsprechung dabei unterliegt. Die praktischen Bedürf-
nisse richterlicher Konkretisierungsarbeit verlangen Klärungen zu den Metho-
den der Normkonkretisierung sowie Beschreibungen typischer Konkretisie-
rungserscheinungen und ihrer Sachrichtigkeit. Schließlich ist mit Blick auf das 
Gemeinschaftsrecht zu klären, welche Aufgabe den nationalen Gerichten bei 
der Konkretisierung ausfüllungsbedürftiger Sekundärrechtsakte zukommt und 
auf welchem Wege gemeinschaftsrechtliche Konkretisierungsvorgaben zu ver-
wirklichen sind. 

Diese drei Problemfelder - das Verfassungsrecht, die Bedürfnisse der Praxis 
und das Gemeinschaftsrecht - zeichnen Gegenstand und Gang der Untersu-
chung vor. Nach Vorklärungen zum rechtlichen Phänomen der Normkonkreti-
sierung (§2) sowie einer Typologie und Systematisierung der Normbegriffe im 
Privatrecht (§3) liegt der Schwerpunkt des ersten Teils auf den verfassungs-
rechtlichen Bindungen und Bedingungen der Normkonkretisierung (§4). An-
schließend ist zu überlegen, welche Mittel und Methoden grundsätzlich für die 
Bewältigung der Konkretisierungsaufgabe zur Verfügung stehen (§ 5), um mög-
lichst große Rationalität der Konkretisierung zu gewährleisten (§ 6). Auf diesem 
theoretischen Fundament wird im zweiten Teil anhand ausgewählter Konkreti-
sierungsleistungen eine Typologie der Normkonkretisierung und ihrer Sach-
richtigkeitsbedingungen entwickelt (§§7-11). Entsprechend ihrer praktischen 
Bedeutung nehmen dabei die Konkretisierung durch Abwägung (§10) sowie 
die Konkretisierung durch Rezeption (§11) besonderen Raum ein. Gegenstand 
des dritten Teils ist die Konkretisierung ausfüllungsbedürftiger Gemeinschafts-
rechtsakte. Mehr noch als im nationalen Teil stehen dabei Kompetenzfragen im 
Vordergrund (§ 12). Da die Konkretisierung europäischen Privatrechts ein ver-
gleichsweise junges Phänomen darstellt, sind Fragen der Konkretisierungspra-
xis auf europäischer Ebene derzeit im Wesentlichen strategische Fragen. Nach 
Vorklärungen zur Zulässigkeit ausfüllungsbedürftiger Rechtsetzung (§ 13) geht 
es dabei vor allem um die Aufgabenverteilung im supranationalen Konkretisie-
rungsdialog (§§ 14, 15) mit dem Ziel, eine möglichst sinnvolle Gestaltung und 
Steuerung des supranationalen Konkretisierungsprozesses zu ermöglichen. 





Erster Teil 

Grundlagen und Grundfragen 





§ 2 Normkonkretisierung als rechtliches Phänomen 

I. Faszination der Konkretisierung 

Konkretisierung ist ein vielversprechender, schillernder Begriff. Sein breites 
Sinnspektrum übt nach wie vor große Anziehungskraft auf die Rechtswissen-
schaft aus. Seit der ideengeschichtlichen Synopse „Die Idee der Konkretisie-
rung" von K. Engisch1 gehört die Ubiquität der Konkretisierung zum juristi-
schen Gemeingut. Inzwischen fehlt die Konkretisierung in kaum einer Metho-
denlehre; sie gehört zum festen Bestandteil der Richterrechtstheorien und ist 
längst auch in den Sprachgebrauch der Gerichte eingegangen. Zugleich sind in 
den juristischen Fachdisziplinen eigene, spezifische Spielarten der Konkretisie-
rung entdeckt worden, etwa die Konkretisierung der Grundrechte und Verfas-
sungsprinzipien, die Normkonkretisierung im Umwelt- und Technikrecht, die 
Konkretisierung der normativen Tatbestandsmerkmale im Strafrecht, die Kon-
kretisierung der privatrechtlichen Generalklauseln und schließlich - so die 
jüngste Problemdimension - die Richtlinien-Konkretisierung. Konkretisierung 
bezeichnet ein offenbar genauso aktuelles wie chronisches Problem der Rechts-
wissenschaft, und noch immer gilt, was K. Larenz bereits im Jahr 1958 konsta-
tierte: Konkretisierung ist auf dem Weg zum „Modewort"2. 

Die starke Faszination, die von solchen vielseitig schillernden Begriffen wie 
dem der Konkretisierung ausgeht, beruht zu einem wesentlichen Teil auf ihrer 
gedanklichen Offenheit: Das Schillern ist nicht zuletzt ein Changieren in der 
Zeit.3 Auch die Konkretisierung hat eine wechselvolle Begriffskarriere hinter 
sich, insbesondere mit ihrer ideologischen Vereinnahmung und Diskreditierung 
durch das „konkrete Ordnungsdenken" im Nationalsozialismus (unten 1.), ih-
rer Rehabilitation in den fünfziger Jahren durch K. Engisch (unten 2.) und 
schließlich ihrer Renaissance in der gegenwärtigen Rechts- und Methodendis-
kussion (unten 3.). 

1 K. Engisch, Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit, 
1953 (2. Aufl. 1968). 

2 K. Larenz, in: FS für A. Nikisch, S.279 Fn. 7; zur „Begriffskarriere" der Konkretisierung 
F. Müller,,Richterrecht', S.46. 

3 Vgl. K. Engisch, Die Idee der Konkretisierung, Vorwort zur 1. Auflage: „zeitgemäße Idee"; 
allg. Th. Würtenberger, Zeitgeist und Recht, 1987. 
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1. Ambivalenz und Diskreditierung des Konkreten 
im Nationalsozialismus 

Zauber und Gefahren des Konkreten lassen sich an der Rechtsideologie des Na-
tionalsozialismus ablesen.4 Im Nationalsozialismus hatte das „Konkrete" seine 
Blütezeit als Denkfigur; gespeist aus den geistesgeschichtlichen Quellen des 
„objektiven Idealismus"5 wurde es zu Argument und Instrument gesetzeskorri-
gierender, nationalsozialistischer „Rechtserneuerung". Die rechtsmethodische 
Zauberformel war das Denken in „konkreten Ordnungen".6 Die Wirklichkeit, 
das „Konkrete", trage seine Ordnung in sich und gehe der Rechtsnorm voraus: 
„Die Norm ... schafft nicht die Ordnung; sie hat vielmehr nur auf dem Boden ... 
einer gegebenen Ordnung eine gewisse regulierende Funktion."7 Die „konkre-
ten Ordnungen" - Ehe, Familie, Hausgemeinschaft, Beamtentum, Heer, 
„Volksgemeinschaft" - „bringen ihr inneres Recht mit sich"8; sie „haben die 
Kraft, ihnen entgegenstehende abstrakt-generelle Gesetzesnormen für ihren 
Bereich insoweit zurückzudrängen, als ihre besondere Art und völkische Auf-
gabe das zwingend erfordert."9 

Im „konkreten Ordnungsdenken" wurde das Konkrete zum Argument der 
Normabweichung, zum Instrument judikativer Normkorrektur.10 Das Fakti-
sche bekam nicht nur normative Kraft,11 es relativierte die Norm12 und forderte 
offen zum Gesetzesbruch auf. Diese Vereinnahmung und Perversion des Kon-

4 Zum Folgenden B. Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung, S. 293 ff.; ders., Entartetes Recht, 
S. 184ff.; ders., Rechtstheorie, § 16 VI. 

5 K. Engisch, Die Idee der Konkretisierung, S.98ff. unter Hinweis auf Aristoteles, Thomas 
von Aquin, Schelling, Hegel und Goethe; Begriff nach Dilthey. Siehe auch Dernburg, Pandekten, 
Bd. I, 3. Aufl. 1892, S. 87, zitiert nach G. Radbruch, in: FS für R. Laun, S. 157 (139): „Die Lebens-
verhältnisse tragen, wenn auch mehr oder weniger entwickelt, ihr Maß und ihre Ordnung in 
sich." 

6 C. Schmitt, Uber die drei Arten wissenschaftlichen Denkens, 1934; ders., Nationalsozialisti-
sches Rechtsdenken, D R 1934, 225ff.; dargestellt bei B. Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung, 
S.293ff.; ders., Rechtstheorie, §16 VI. 1.; vgl. auch K. Anderbrügge, Völkisches Rechtsdenken. 
Zur Rechtslehre in der Zeit des Nationalsozialismus, S. 106ff.; E.-W. Böckenförde, Artikel „Kon-
kretes Ordnungsdenken", Historisches Wörterbuch der Philosophie, Sp. 1312 ff.; C.-W. Canaris, 
Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, S. 34f.; K. Engisch, Die Idee der Konkreti-
sierung, S. 96ff., 111 ff., 146ff.; A. Maschke, Gerechtigkeit durch Methode, S. 237ff,;P. Raisch, Ju-
ristische Methoden, S. 120ff. 

7 C. Schmitt, Uber die drei Arten wissenschaftlichen Denkens, S. 13. 
8 C. Schmitt, D R 1934, 225 (228). 
9 K. Larenz, Uber Gegenstand und Methode des völkischen Rechtsdenkens, 1938, S.38f. 
10 B. Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung, S.295ff.: „rechtsändernde, korrektive Funktion"; 

vgl. auch P. Raisch, Juristische Methoden, S. 120f. 
11 Zur normativen Kraft des Faktischen G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 337ff.; hierzu 

etwa K. Röhl, Allgemeine Rechtslehre, §14 II. 
12 B. Rüthers, Entartetes Recht, S. 184 spricht von der „Neuen Normativität des Faktischen" 

im „konkreten Ordnungsdenken". 



5 2 Normkonkretisierung als rechtliches Phänomen 9 

kreten durch die nationalsozialistische Rechtsideologie zeigt die Ambivalenz 
des Konkreten für das Recht. 

2. Rehabilitation des Konkreten durch K. Engisch 

Dass die Hinwendung des Rechts zum Konkreten nicht notwendig ideologiege-
prägte, antidemokratische Richteremanzipation bedeuten muss, sondern Aus-
druck zulässiger Orientierung des Rechts an der Wirklichkeit sein kann, hat die 
nachfolgende Rechtsentwicklung gezeigt. Unter rechtsstaatlichen Vorzeichen 
verbinden sich in dem Gedanken des „Konkreten" die berechtigten Anliegen 
nach realitätsbezogener Normgebung13, effektiver Normverwirklichung14 und 
einzelfallgerechter Normanwendung15, also „Orientierung des Rechts an der 
Wirklichkeit" und „Durchsetzung des Rechts in der Wirklichkeit"16. 

Wesentlichen Anteil an dieser Rehabilitierung des „Konkreten" hat die ge-
dankenreiche Studie von K. Engisch „Die Idee der Konkretisierung in Recht 
und Rechtswissenschaft unserer Zeit" aus dem Jahr 1953. Wie aus dem Vorwort 
zur 1. Auflage hervorgeht, wollte er seine Abhandlung als Beitrag zur nach-na-
tionalsozialistischen „Kritik der Rechtswissenschaft" verstanden wissen.17 Es 
ist das Verdienst von K. Engisch, das „Konkrete" als eine in der juristischen 
Geistesgeschichte vielfältig wirksame, leitende Idee sichtbar und durch seine 
eingehende Begriffs- und Bedeutungsanalyse18 für das rechtswissenschaftliche 
Denken nachhaltig fruchtbar gemacht zu haben. Allerdings bleibt die Konkreti-

13 Zu Recht und Realität R. Zippelius, Rechtsphilosophie, §§7ff.; zur nötigen Sachbezogen-
heit der Normgebung auch noch unten, §4 VI. 2. 

14 Zur Effektivität des Rechts B.-O. Bryde, Die Effektivität von Recht als Rechtsproblem, 
1993; Th. Ksatsas, Effektivität und Geltung von Rechtsnormen, 2002; P. Noll, Gesetzgebungsleh-
re, S. 146ff.; ders., in: Th. Ohlinger (Hrsg.), Methodik der Gesetzgebung, S. 131 ff.; M. Rehbinder, 
Rechtssoziologie, § 7; K. Röhl, Allgemeine Rechtslehre, §38 I; siehe auch noch unten, §4 VI. 2. c) 
und im Zusammenhang mit der ökonomischen Analyse des Rechts unten, §5 IV. 3. c) bb). 

15 Zum Spannungsverhältnis von genereller Norm und Einzelfallgerechtigkeit (Billigkeit), R. 
Zippelius, Rechtsphilosophie, § 24; siehe auch K. Engisch, Die Idee der Konkretisierung, S. 211 ff. 

16 Formulierung von K. Engisch, Die Idee der Konkretisierung, S. 96. 
17 K. Engisch, Die Idee der Konkretisierung, Vorwort zur 1. Auflage: „Die Deutsche Rechts-

wissenschaft steht seit geraumer Zeit im Zeichen der ,Konkretisierung'. Wenn es heute wieder 
notwendig ist, sich auf die Lage zu besinnen, in der unsere Rechtswissenschaft sich befindet, so 
muss diese Selbstbesinnung auch die Idee der Konkretisierung' betreffen. Meine Schrift soll ei-
nen Beitrag liefern zur ,Kritik der Rechtswissenschaft' ... Indessen hat meine ... Untersuchung 
keinen polemischen Charakter. Ich halte die Konkretisierungsidee für eine fruchtbare und jeden-
falls zeitgemäße Idee." Nach A. Maschke, Gerechtigkeit durch Methode, S. 235 Fn. 69 habe 
K. Engisch gesprächsweise geäußert, es sei ganz wesentlich C. Schmitts konkretes Ordnungs-
denken gewesen, dass ihn zu der Studie angeregt habe; hierzu K. Engisch, a.a.O., S.97ff., 11 Off., 
148ff. 

18 Zur Bedeutung des „Konkreten" und zum Gegensatz von „konkret" und „abstrakt" in der 
Logik und Ontologie K. Engisch, Die Idee der Konkretisierung, S. 4-49; hierzu A. Maschke, Ge-
rechtigkeit durch Methode, S.236f. 
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sierung bei K. Engisch unspezifisch. Sie beschreibt nicht eine besondere Metho-
de der Rechtsgewinnung oder eine bestimmte Erwartung an die Normsetzung, 
sondern lediglich eine in Recht und Rechtswissenschaft wirksame Tendenz, ein 
„Zusammentreffen unterschiedlichster Anliegen":19 die „Hinwendung von 
Recht und Rechtswissenschaft" zum „Bestimmten und Anschaulichen"20, zum 
„Realen"21 und „Spezifischen"22 sowie zum „Einzelnen und Individuellen"23. 

3. Renaissance des Konkreten in den gegenwärtigen Rechts- und 
Methodenlehren 

Seit der Studie von K. Engisch hat sich der Gedanke der Konkretisierung nach-
haltig in das Rechts- und Methodenverständnis eingeschrieben.24 In einem all-
gemeineren Sinn lässt sich diese Renaissance der Konkretisierung mit der wach-
senden Bedeutung der Sozialwissenschaften für die Rechtswissenschaft erklä-
ren (unten a). Vor allem aber ist die Konkretisierung als Gegenstand der Metho-
denlehre entdeckt worden (unten b). 

a) Rechtswissenschaft als Sozialwissenschaft 

Die ungebrochene Faszination des Konkreten und der Konkretisierung für die 
Rechtswissenschaft beruht in einem allgemeineren Sinne auf der großen Auf-
merksamkeit, die die Rechtswissenschaft vor allem seit den siebziger Jahren den 
tatsächlichen Grundlagen und Wirkungen des Rechts schenkt.25 Ausdruck die-
ser Hinwendung zum Konkreten als dem „Realen"26 sind beispielsweise die 

19 A. Maschke, Gerechtigkeit durch Methode, S.246ff. 
20 K. Engisch, Die Idee der Konkretisierung, S.75ff. 
21 K. Engisch, Die Idee der Konkretisierung, S.85ff. 
22 K. Engisch, Die Idee der Konkretisierung, S. 146ff. 
23 K. Engisch, Die Idee der Konkretisierung, S. 178ff. Zur Konkretisierung als „Hinwendung 

zum ,Typus'" ders., a.a.O., S.237ff. 
24 Treffend F. Müller,,Richterrecht', S.46: „diffuse, aber erfolgreiche Begriffskarriere". 
25 Vgl. nur L. Friedman, The Legal System. A Social Science Perspective, 1975 (dt. Das Rechts-

system im Blickfeld der Sozialwissenschaften, 1981). Auch die Rechtssoziologie hatte ihre Blüte 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts; zu ihren grundlegenden Theoretikern werden insbes. Eugen 
Ehrlich (1862-1922) und Max Weher (1864-1920) gezählt; siehe nur Th. Kaiser, Das lebende 
Recht, S.54ff., 101 ff., 116ff.; M. Rehbinder, Die Begründung der Rechtssoziologie durch Eugen 
Ehrlich, 2. Aufl. 1986; K. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S.63ff. 

26 Vgl. K. Engisch, Die Idee der Konkretisierung, S. 96ff., 120ff. - Zum „legal realism" in der 
amerikanischen Rechtsentwicklung K. Llewellyn, Jursprudence, Realism in Theory and Practice, 
1962 sowie G. Casper, Juristischer Realismus und politische Theorie im amerikanischen Rechts-
denken, 1976; E. Kamenka/R. Summers/W. Twining, Soziologische Jurisprudenz und realisti-
sche Theorien des Rechts, Rechtstheorie Beiheft 9 (1986); N. Reich, Sociological Jurisprudence 
und Legal Realism im Rechtsdenken Amerikas, 1967. 
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C.I.L.F.I.T.-Entscheidung des EuGH 383ff. 
Code Civil 35 
Common law 95 f. 

Delegation 
- Definition 53 
- Entwicklung des Delegationsgedankens 

49ff. 
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- Grenzen 60ff., 334ff. 
- Rechtsetzungsbefugnisse 49 
- Unzulässigkeit 60ff., 427ff. 
- verdeckte 79f., 325, siehe auch 

normative Begriffe 
Deliktsrecht 68 
Denkmalschutz 249 
DIN-Normen 253, 270ff., 292, siehe auch 

private Normen, Rezeption 
Doppelverwertungsverbot 295 ff. 
Düsseldorfer Tabelle 282 ff. 

e-commerce-Richtlinie 367 
Effet utile 345ff. 
Effizienz siehe auch ökonomische Analyse 
- Gebot 153 ff. 
- Kaldor/Hicks-Kriterium 154 
- Learned Hand-Kriterium 156 
- Pareto-Effizienz 154 
Ehe 78, 176f. 
eheliche Lebensverhältnisse 176f. 
Eheverträge, Inhaltskontrolle 114, 117, 119 
Einzelzuständigkeit, begrenzte 317ff. 
Elektroschock-Urteil des BGH 201 
elterliche Sorge 67, 77 
Eltern-Kind-Verhältnis 78, 121 
Enteignungsentschädigung 193 
Equity 337 
Erbverträge, Wirksamkeit 117 
Erwerbstätigenbonus 284, 296f. 
Estee Länder-Entscheidung des E u G H 402 
E u G H 
- Aufgabe der Konkretisierung 328ff. 
- Estee Lander-Entscheidung 402 
- Gondrand Freres-Entscheidung 339 
- Konkretisierungskompetenz 353 ff. 
- Oceano-Entscheidung 377ff., 402f. 
- Merotti-Entscheidungen 327 
- Präjudizwirkung der Rspr. 414 
- Reflexionsgruppe Zukunft des Gerichts-

systems der EG 392f., 396 
- Vorabentscheidung 356ff., siehe auch 

Vorabentscheidung 
- VeeJ/aW-Entscheidung 376 
- VerfO 383, 392 
- Von Colson und Kamann-

Entscheidung 414 
Europäische Gemeinschaft 
- Aufgabenverteilung bei der 

Konkretisierung 353ff. 
- begrenzte Einzelzuständigkeit 317ff. 
- Integrationsprozess 339, 399 
- Komitologie-Beschluss 326 

- Kompetenzordnung 3 X 6ff. 
- Konkretisierungsakteure 310ff. 
- Normkonkretisierung 309ff., siehe auch 

E u G H und Normkonkretisierung 
- Organisationsgewalt 326ff. 
- Organkompetenz 322ff. 
- Rechtsetzung siehe Richtlinien und 

Verordnungen 
- Subsidiaritätsprinzip 11, 319, 352, 359ff. 
- Verbandskompetenz 316ff. 
- Verhältnismäßigkeitsprinzip 319 
- Wesentlichkeitstheorie 334f., 352f. 
Europäisches Patentübereinkommen (EPU) 

341 
Europäische Umweltagentur 326 
Evolutionsfähigkeit des Rechts 101 
EWIV 314 

Fallgruppen 348 
Fallnormen 16 ff. 
Fallvergleich 268 
Fernabsatz-Richtlinie 311, 313, 367 
flüchtiger Verbraucher 401 
Folgerichtigkeit 113, 138f. 
- als Gebot der Rechtsgleichheit 105 ff. 
- von Rezeptionsentscheidungen 300ff. 
- systematische 105 ff. 
Frösche-Entscheidung des BGH 198 f., siehe 

auch Nachbarrecht 

Gemeinschaft siehe Europäische 
Gemeinschaft 

gemeinschaftliche Normkonkretisierung 
siehe europäische Normkonkretisierung 
sowie Normkonkretisierung 

Generalklauseln 29ff., 37ff., 50f., 69f. 114, 
166f., 131,147, 311, 356, 417f., siehe auch 
Treu und Glauben 

- Normfunktionen 30ff. 
Geschäftsgrundlage, Wegfall der 82 
Gesetz 
- Bindung 132ff. 
- Lücke 126ff., siehe auch Lückenfüllung 
- Materialien 109 
- Publizität 110 
- Rückwirkung 98 
- Unbestimmtheit 125ff., siehe auch 

unbestimmte Rechtsbegriffe, normative 
Begriffe 

- Verkündung 110 
-Vorbeha l t 63, 67f., 119 
- Vorrang 63 
Gesetzgeber, siehe auch Privatrecht sowie 

Privatrechtsgesetzgeber 
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- gemeinschaftsrechtliche Vorgaben 422 ff. 
- historischer 135f., 242f. 
- Pflicht zum Nachfassen 427ff. 
- Rechtsetzungsprärogative 56ff., 113 
- Zuweisungsaufgabe 56ff. 
Gesetzgebung 
- „richtige" 106 
- Kernbereich 61 ff., siehe auch Wesentlich-

keitstheorie 
- Öffentlichkeit 85 
- Umsetzungspflichten 311 ff., 422ff., 

428ff., siehe auch gemeinschaftsrechtliche 
Normkonkretisierung, Richtlinien 

- Verfahren 85 
- Vorbehalte 70ff. 
- Zeitwirkung 75 
Gestaltungsrecht 44f. 
Gewaltenteilung 72ff., siehe auch 

institutionelles Gleichgewicht 
Gewaltentrennung 60ff. 
Gewaltmonopol 57 
Gewichtungsbegriffe 181 ff., 205ff. 
Gleichbehandlungs-Richtlinie 424f. 
Gleichgerechtigkeit 103 f. 
Gleichheit 
- Gleichgerechtigkeit 103 f. 
- Rechtsanwendung 102 
- Rechtsetzung 102 
Gondrand /reres-Entscheidung 

des E u G H 339 
Grenzwerte 272, siehe auch Immissions-

werte 
Grundrechte 
- Ausstrahlungswirkung 114ff. 
- Bindung des Privatrechtsgesetz-

gebers 114ff. 
- Drittwirkung 67ff., 114ff., 149 
- dynamischer Schutz 76 
- effektiver Schutz 83 
- Einrichtungsgarantien 67 
- Entfaltung durch Norm-

konkretisierung 113 ff. 
- gemeinschaftrechtliche 419ff. 
- Grundrechtecharta 420ff. 
- Kollision 118 
- Schutzpflichten 67ff., 83 f., 116ff., 

siehe auch Untermaßverbot 

Handelsvertreter-Richtlinie 311, 349 
Härteklauseln 43 f., siehe auch General-

klauseln 
Haushaltsführung, Arbeitszeitbedarf 266 
Haustürwiderrufs-Richtlinie 374 

Hermeneutik 16f. 
Hersteller 37 

Immissionsbewertung 299f., 251 ff. 
Immissionswerte 25I f f . 
Inhaltskontrolle 
- Bürgschaften 114, 119 
- Eheverträge 114, 117, 119 
- Erb Verträge 117 
Insolvenz-Verordnung (EulnsVO) 315 
institutionelle Delegationsgrenzen 334ff. 
institutionelles Gleichgewicht 322 ff. 
Integration, dynamisch-evolutiv 339, 399 
Interessenjurisprudenz 149 

Juris 111 
Justizgewährungsaufgabe 55 

Kalkar-Entscheidung des BVerfG 76 
Kasuistik 77 
Kinder, Dienstverhinderung 103, 220f., 

261 ff. 
Kindeswohl 77, 90, 154 
Klausel-Richtlinie 311, 342, 350f., 353, 363, 

370f., 374, 380, 391f., 398, 404, 410, 413 
Kodifikationen, Altern der 100 
Kollisionsrecht 315 
Komitologie-Beschluss 326 
Kompensationsgedanke 84ff., 102, 107 
Kompetenz siehe Europäische Gemeinschaft 

sowie Gesetzgebung 
Konkretisierung siehe Normkonkretisierung 
- hermeneutische Theorie 16ff. 
- I d e e l f . , 7f., 9ff. 
- Rationalität 162 ff. 
- Spielraum 161 ff. 
- Tatsachen 86 ff. 
Kostenvoranschlag 185 
Kraftfahrzeuge, Integritätszuschlag 99, 103, 

241, 247f. 
Kraftfahrzeuge, Nutzungswerttabellen 265 f. 

Landò-Kommission 362f. 
Lebensgemeinschaft 
- eheliche 78 
- gleichgeschlechtliche 66 
Lebensverhältnisse, eheliche 176f. 
Lohnfortzahlung 278f. 
Lückenfüllung 125ff., siehe auch Analogie-

schluss, teleologische Reduktion 
Lató-Urtei l des BVerfG 131 
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Maklerlohn 178 
- Angemessenheit 215ff. , 231 
Marken-Richtlinie 375 
Aierom-Entscheidungen des E u G H 327 
Mietspiegel 111, 251, 255 f. 

nachbarliches Gemeinschaftsverhältnis 82, 
120 

Nachbarrecht, privates 38, 80, 82, 100, 117, 
120, 156 ,174 , 176f., 192ff., 198ff., 251ff . , 
siehe auch verständiger Durchschnitts-
mensch, Immissionswerte, T A Lärm 

Nachfassen, Pflicht zum 90f. 
Nationalsozialismus 8ff., siehe auch 

konkretes Ordnungsdenken 
Natur der Sache 142 
Niederlande 394 
non liquet 96 
normative Begriffe 27ff. , 39ff., 181ff., 205ff . 
- Gewichtungsbegriffe 181 ff., 205 ff. 
- gleichbedeutende 180ff. 
normative Ermächtigungslehre 58 
Normen siehe auch Normgeber 
- Berufs- und Standesregeln 274ff . 
- dispositive 75 
- Klarheit 10/ f f . 
- Tarifnormen 278ff . 
- technische 269ff . 
- Vereine und Verbände 54, 264 
- Verständlichkeit 107 
- Zugänglichkeit l lOff . 
Normgeber siehe auch Normen 
- externe 89f. , 258 
- private 57, siehe auch technische Normen 
Normkonkretisierung 
- als Normausfüllung 20ff. 
- als Normerzeugung 16ff. 
- als Normverwirklichung 14ff. 
- Argumentationsaufgabe 139ff. 
- Aufgabe des E u G H 328ff . 
- Aufgabenverteilung auf gemeinschafts-

rechtlicher Ebene 353ff . 
- Auslegung 130ff. 
- Begründbarkeit 139ff. 
- Beurteilungsmaßstäbe 88f., 163, 169f., 

188ff. 
- Beurteilungsrelationen 169f. 
- durch Abwägung 146ff., siehe auch 

Abwägung 
- effizienzorientierte 153ff., 190f. 
- Erfahrung 244 ff. 
- evolutionärer Charakter 168 f. 
- Fallgruppenbildung 168 

- Folgenorientierung 152 ff. 
- Gegenstand 25 ff. 
- gemeinschaftsrechtliche Kompetenz-

frage 309ff. 
- gemeinschaftsrechtliche 309ff. , 344ff. , 

353 ff. 
- geschlossene 176ff. 
- gesetzeskorrigierende 113 
- Grundrechtsbindung 113ff., 419ff . 
- im supranationalen Dialog 3 80ff. 
- judikative gemeinschaftsrechtliche 349ff. , 

41 Off. 
- Konkretisierungsverweigerung 83 
- Kooperation 388 ff. 
- legislative gemeinschaftsrechtliche 348 f., 

428 ff. 
- Lückenfüllung 125 ff. 
- Methoden 124ff. 
- Methodenpluralismus 124f. 
- offene 176ff. 
- ökonomische Folgen 87 
- praktische Konkordanz 163 f. 
- Prozess 167ff., 339, 381 
- Qualifizierungen 88, 170f., 205ff . 
- Quantifizierungen 89, 105, 163, 170f., 

240ff . , siehe auch Quantifizierungen 
- Rationalität 162ff. 
- Rechtsfolgenebene 172 ff. 
- Rezeption 256ff . 
- richtlinienkonforme 411 ff., siehe auch 

Richtlinie 
- Sachnähe 107f. 
- Scheinkonkretisierungen 180ff. 
- Spielraum 161 ff., 329 
- Stand des Gemeinschaftsrechts 399ff . 
- Stufen 163, 171 ff. 
- Tatbestandsebene 172ff. 
- Topik 141 ff. 
- Typisierung 168 
- Typologie 167ff., siehe auch 

Qualifizierungen, Quantifizierungen, 
Beurteilungsmaßstäbe 

- Zeitgerechtigkeit 192 
- Zeitpunkt 105 
Normsetzung, judikative 84ff. 
Notarverein 275 
Notstand (§228 B G B ) 172ff., 225f . 
Nürnberger Tabelle 299 

Obiter dictum 98, 289, 398 
objektive Beurteilung 192ff., siehe auch 

Beurteilungsmaßstäbe 
Objektivität 89f. 
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Oce^no-Entscheidung des E u G H 377ff. , 
385, 398f. , 402, 405f. , 413 

öffentliches Recht, siehe auch Grundrechte 
- Bestimmtheitserwartungen 73 f. 
- Präventionsfunktion 74 
- Verhältnismäßigkeit 222 ff. 
- Zumutbarkeit 232ff . 
Öffnungsklauseln 327f. , 429 
ökonomische Analyse 153 ff., siehe auch 

Effizienz 
- Legalität 155 f. 
Österreich 35, 54 
Ordnungsdenken, konkretes 8 ff. 
Ordre public 337, 341 
Organisationsgewalt, gemeinschaftliche 

326ff . 
Ortsüblichkeit 195 

Parlamentsvorbehalt 64ff. , 69, siehe auch 
Wesentlichkeitstheorie 

Pauschalreise-Richtlinie 370 
Pfändungsfreigrenzen 106, 138f., 302 
positive Forderungsverletzung 82 
Präjudizien 
- Abweichungsbefugnis 99ff. 
- als Rechtserkenntnisquelle 92f. 
- Arten 97ff. 
- faktische Bedeutung 92 
- präsumtive Verbindlichkeit 93 
- Präjudizienbindung 92ff. 
praktische Konkordanz 118, 141, 149, 163f. 
Preußisches A L R 35f. 
Privatautonomie 74 f. 
private Normgeber 57 
private Normung 270 
Private Quantifizierungen 264ff . 
Privater Normgeber, Sachverständigkeit 272 
Privatrecht 
- Begriffe der Privatrechtsnorm 35ff . 
- Begriffstraditionen 341 ff. 
- Belastungsintensität 340ff . 
- Beteiligtenbezogenheit 73 ff. 
- Evolutionsfähigkeit 101 
- Grundrechtsrelevanz 66ff. 
- Persönlichkeitsgeprägtheit 78 f. 
- Reparationsfunktion 74 
- Zeitbezogenheit 75ff. , 338ff . 
Privatrechtsgesetzgeber 
- Begriffe 35ff. 
- D D R 243 
- Funktionsvorbehalt 60ff. 
- Grundrechtsbindung 114ff. 
- Rückholrecht 80ff. 

- Wesentlichkeitsvorbehalt 63 ff. 
Produkthaftungs-Richtlinie 312, 366f. , 375, 

405, 429f . 
- Schadensbegriff 376f . 
Prozessökonomie 396 
Publizität 1 0 7 , 1 1 0 

Qualifizierungen 88, 170f., 205ff . 
Quantifizierungen 89, 105, 163, 170f . ,240f f . 
- als gegriffene Größen 241 
- als Regelfallkonkretisierung 295 f. 
- bewusster Verzicht 242ff . , siehe auch his-

torischer Gesetzgeber 
- externe 250ff. , 282ff . 
- Immissionswerte 25 I f f . 
- judikative 24I f f . 
- private 264ff. , siehe auch Rezeption 

RasenmäherlärmVO 252 
Rationalität s. Normkonkretisierung 
Reasonableness 357 
Rechtsangleichung 356 
Rechtsdenken, kontinentales 92 
Rechtsetzung siehe Gesetzgebung, Privat-

rechtsgesetzgeber 
- Delegierbarkeit 60ff. , 324ff . 
- Delegation 283 
- delegierte 49f. 
- Funktionswandel 100 
- Gleichheit 102 
- judikative 56ff. 
- Prärogative 56ff. 
Rechtsfolgenabschätzung 85 
Rechtsfortbildung 
- E u G H (Art .220 E G ) 332ff . 
- geglückte 8I f f . 
- richterliche 126ff. 
- richtlinienkonforme 424ff . 
Rechtsgleichheit 102ff., siehe auch 

Gleichgerechtigkeit 
Rechtskraft 91 
Rechtslücke 129f. 
Rechtsprechung siehe auch Normkonkret i -

sierung sowie judikative Rechtsetzung 
- Befugnis zur Rechtsetzung 54 ff., siehe 

auch Delegation 
- Ankündigung von Änderungen 99 
- Beteiligtenbezogenheit 73, 85 
- Rechtsfortbildung 126ff., 323ff. , 424ff . 
- Richterrecht 54ff. , 60ff. 
- Wirklichkeitsbezogenheit 88 
- Zeitwirkung 75 
Rechtssicherheit 9 I f f . 
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- beteiligtenbezogene 91 
- gemeinschaftsrechtliche 336f. 
Rechtstatsachen 85 
Rechtstatsachenforschung 22 
Rechtsvergleichung 141 
Rechtswissenschaft 
- als Realwissenschaft 152 
- als Sozialwissenschaft lOff. 
- Rechtsvergleichung 141 
- Rechtsdogmatik 141 
Regelbetrag-VO 80 
Reisemangel, Erheblichkeit 241 
Rezeption 105, l l l f . , 251 ff. 
- autonome 256ff. 
- gesetzlich eröffnete 251 ff. 
- privater Quantifizierungen 264 ff. 
Rheinische Tabelle 275ff. 
richterliche Rechtsfortbildung 55f. 
Richterrecht, siehe auch Rechtsfortbildung 

sowie Rechtsprechung 
- Vergesetzlichung 81 
- Zulässigkeit 60 
Richtlinie 
- Biotechnologie-Richtlinie 341,351 
- e-commerce-Richtlinie 367 
- Fernabsatz-Richtlinie 311,313,367 
- Gleichbehandlungs-Richtlinie 424f. 
- Handelsvertreter-Richtlinie 311,349 
- Haustürwiderrufs-Richtlinie 374 
- Klausel-Richtlinie 311, 342, 350f., 353, 

363, 370f., 374, 380, 391 f., 398, 404, 410, 
413 

- Konkretisierung 353 ff. 
- Marken-Richtlinie 375 
- Offnungsklauseln 372f. 
- Pauschalreise-Richtlinie 370 
- perfektionierte 319 
- Produkthaftungs-Richtlinie 312, 366f., 

375, 405, 429f. 
- Rechtsangleichungsintention 364ff. 
- Rechtsnatur 355f. 
- Regelungsstrategie 369ff. 
- richtlinienkonforme Auslegung 346, 414f. 
- richtlinienkonforme Konkretisie-

rung 411 ff. 
- richtlinienkonforme Rechtsfortbil-

dung 424ff. 
- Umsetzung 345ff., 411ff. 
- Umsetzungspflichten, nachwirkende 427 
- Unbestimmtheit 316ff., 319, 336ff. 
- unmittelbare Wirkung 423ff. 
- Verbraucherkredit-Richtlinie 311 f., 370, 

374 

- Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie 312,342, 
367,395,410,416 

Rückholpflicht 83 f. 
Rückholrecht 81 ff. 
Rückwirkung 98, siehe auch Vertrauens-

schutz 

SachRÄndG 251 f. 
Sachrichtigkeit 86ff. 
Sachverstand, externer 89f., siehe auch Re-

zeption 
Sachverständigenbeweis 87 
Scheinkonkretisierungen 212 
Schmerzensgeld 62, 121, 158, 171f. 
- Tabellen 266ff. 
Schuldrechtsreform 2, 40f., 42, 59, 82, 147, 

209,312 
Schulrecht 78 
Schutzgesetz 38 
Schutzpflicht, siehe Grundrechte 
- richterliche Schutzgewähr 117ff. 
Schwacke-Liste 265 f. 
Schweiz 54 
Societas Europeae (SE) 314 
Sora^a-Entscheidung des BVerfG 62, 99f. 
Sorge, elterliche 67, 77 
Souveränität, mitgliedstaatliche 317ff. 
Sozialhilfesätze 138, 300ff. 
SportanlagenlärmschutzVO 251 f., 254 
Stand der Technik 88, 90, 134, siehe auch 

Technikklauseln 
Standesregeln 274ff. 
Stufenbau der Rechtsordnung 14f., 56 
Subjektbezogenheit siehe Zumutbarkeit 
Subsidiarität 
- des Vertragsrechts 74f. 
- Subsidiaritätsprinzip 11, 319, 352, 359ff. 

Tabellen 
- Düsseldorfer 282ff. 
- Mietspiegel 111, 251, 255f. 
- Nürnberger 299 
- Nutzungswerttabellen für Kraftfahr-

zeuge 265 f. 
- Rheinische 275ff. 
- Schmerzensgeld 266ff. 
- Unterhalt 98, 112,282ff. 
- Vergütung für Testamentsvoll-

strecker 274ff. 
TA Lärm 251,253f. 
Tabakwerbeverbotsbeschluss des EuGH 318 
Tarifnormen 278ff. 
- Allgemeinverbindlicherklärung 279f. 
- Zugänglichkeit 112 
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Tatfrage 186f. 
Tatsachen 
- Konkretisierungstatsachen 86ff. 
- Rechtstatsachen 85 
Technikklauseln 32, 269, siehe auch 

Stand der Technik 
Technikrecht 7, siehe auch 

technische Normen, Technikklauseln 
technische Normen 269ff., siehe auch DIN-

Normen sowie VDI-Richtlinien 
technisch-wissenschaftlicher Fortschritt 76, 

102 
teleologische Begründung 206ff., 214ff. 
teleologische Reduktion 128f., siehe auch 

Lückenfüllung 
Testamentsvollstrecker, Vergütung 172, 

274 ff. 
Topik 12, 141ff., 169 
Treu und Glauben 31, 38, 81f., 227, 311, 313, 

342, 378, siehe auch Generalklauseln 
- Verbot übermäßiger Rechtsausübung 227 

Ubermaßverbot siehe Verhältnismäßigkeit, 
öffentliches Recht 

Umstände des Einzelfalles 185f., 211 ff. 
unbestimmte Rechtsbegriffe 25ff., 37ff. 
Unterhalt 
- angemessener 136, 173 
- Bemessung 97, 101, 171f. 
- Erwerbstätigenbonus 284, 296f. 
- nachehelicher 283 f. 
- Selbstbehalt 283, 285, 298ff. 
- Tabellen 98, 112,282ff. 

Rechtsqualität 286ff. 
- - Rezeption 293ff. 
Untermaß verbot 115f., 117 

Vagheit 33, siehe auch normative Begriffe 
VDI-Richtlinien 253, 270ff., siehe auch pri-

vate Normgeber sowie Rezeption 
Vee^M-Entscheidung des EuGH 376 
Verbandskompetenz 316ff. 
Verbraucher 37 
- flüchtiger 401 
Verbraucherkredit-Richtlinie 311f., 370, 374 
Verbraucherleitbild 401 f., siehe auch Beur-

teilungsmaßstäbe 
Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie 312, 342, 

367,395,410,416 
VerfO-EuGH 406 

verhältnismäßig 49f. 
Verhältnismäßigkeit 
- Gemeinschaftsrecht 319 
- öffentliches Recht 222 ff. 
- Verhältnismäßigkeitsklauseln 183ff., 

21 Off. 
Verkehrserwartungen 77 
VerkehrslärmschutzVO 251 
Verkehrssitte 31,37,88,90,134 
Verordnungsermächtigung 64 
verständige Beurteilung 196ff. 
verständige Würdigung 170 
verständiger Durchschnittsmensch 97, 

198 ff. 
verständiger Durchschnittsverbrau-

cher 400f. 
verständiger Patient 201 ff. 
Vertrag von Amsterdam 312 
Vertragsrecht 74f. 
Vertragsstrafe 175 ff. 
- Angemessenheit 229ff. 
Vertrauensschutz 91, 97ff., 419 
Von Colson und /^i»m<?n«-Entscheidung des 

EuGH 414 
Vorabentscheidung 356ff., 382ff. 
- Abfassung 403 ff. 
- Kooperationsverhältnis 382ff. 
- Verfahrensdauer 357 
- Vorlagefrage 397ff. 
- Vorlagepflicht 383ff. 
- Vorlagepraxis 389ff. 
- Zeitpunkt der Vorlage 394ff. 
Vorverständnis 140 

Warenverkehrsfreiheit 401 f. 
wesentlicher Bestandteil 93, 190ff. 
Wesentlichkeitstheorie 64ff. 
- gemeinschaftsrechtliche 334f., 352f. 
wichtiger Grund 44, 82 
wirtschaftliche Beurteilung 190ff. 

ZGB 54 
Zeitbezogenheit des Privatrechts 75 ff., 

338ff. 
Zumutbarkeit 232 ff. 
- absolute Opfergrenze 236ff. 
- öffentliches Recht 232 ff. 
- Subjektbezogenheit 234ff. 
- wirtschaftliche 156 
Zumutbarkeitsklauseln 42f. 
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